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RS OGH 1955/1/8 Rkv144/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1955

Norm

ABGB §335 B

3. RStG §5

Rechtssatz

Der unredliche Besitzer ist nicht verp2ichtet, für entzogene Räume, die über behördlichen Auftrag nicht benützt

werden dürfen und die auch tatsächliche nicht benützt wurden, ein Benützungsentgelt zu entrichten.

Entscheidungstexte

Rkv 144/54
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